 SEQ CHAPTER \h \r 1Mitgliedschaft im Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V. (VBHG)

Der Fachausschuss der Gemeinde Langerwehe hat den erneuten Beitritt in den Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V. (VBHG) beschlossen. 

Der Verband hat den Wiedererwerb der Mitgliedschaft und die daraus resultierende Einbeziehung in das Gesamtmitgliedschaftsmodell  ab dem 01.01.2012 bestätigt.

Der VBHG berät alle Bürger der Gemeinde. Er wird in allen Schadensfällen eine Vorprüfung des einzelnen Schadensfalles vornehmen, ohne dass der einzelne Bürger zuvor eine objektbezogene Mitgliedschaft im VBHG erwerben muss. 
Die Vorprüfung des einzelnen Schadensfalles wird durch eine schriftliche Stellungnahme abgeschlossen, die die Betroffenen jedoch in die Lage versetzt, zu entscheiden, ob sie den Schadensfall weiter verfolgen wollen oder nicht.

Eine über die Vorprüfung dann hinausgehende weitere Bearbeitung des Schadensfalles, der entsprechende Schadenersatzanspruch gegenüber dem schädigenden Bergwerksunternehmen, setzt dann allerdings den Erwerb einer objektbezogenen Einzelmitgliedschaft des jeweiligen Eigentümers voraus.

Alle Bürger der Gemeinde werden hiermit über die Möglichkeit der Inanspruchnahme des VBHG zu einer kostenlosen Vorprüfung informiert.

Es ist empfehlenswert, die Schadensmeldungen über die Gemeinde Langerwehe zu leiten, damit die Gemeinde über mögliche Anträge informiert ist und bereits vorliegende Erkenntnisse weitergeben kann.

Zu weiteren Auskünften steht Ihnen das Bauamt zur Verfügung.

Langerwehe, im Januar 2012

Gemeinde Langerwehe

Göbbels

(Bürgermeister)
